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Allgemeine Verkaufsbedingungen 
 
I. Geltung / Angebote 
 
1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle - auch zukünftigen  
Verträge und sonstigen Leistungen. Bedingungen des Käufers verpflichten 
uns auch dann nicht, wenn wir Ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns 
ausdrücklich widersprechen. 
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen, insbesondere 
mündliche Nebenabreden und Zusicherungen unserer Verkaufsangestellten 
und Vertreter, werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung 
verbindlich. 
3. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen, Abbildungen, 
technische Daten, Bezugnahmen auf Normen sowie Angaben in 
Werbemitteln sind keine Eigenschaftszusicherungen, soweit sie nicht 
ausdrücklich und schriftlich als solche bezeichnet sind. 
4. Abweichungen des Liefergegenstandes von Angeboten, Mustern, Probe- und 
Vorlieferungen sind nach Maßgabe der jeweils gültigen DIN-Normen oder 
anderer einschlägiger technischer Normen zulässig. 
5. An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Lieferer 
Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nur mit 
Zustimmung zugänglich gemacht werden. 
6. Sofern aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung die Lieferbedingungen von 
Vorlieferanten einbezogen werden, gelten nachstehende Bedingungen 
ergänzend, soweit die Bedingungen des Vorlieferanten keine Regelung 
vorsehen. 
 
II. Preise und Zahlung 
 
1. Unsere Preise verstehen sich, soweit nicht anders vereinbart, ab unserem 
Betrieb bzw. Werk ausschließlich Verpackung, jeweils zuzüglich 
Mehrwertsteuer. 
Die Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen bar ohne jeden Abzug 
ab Rechnungsdatum. 
3. Bei Anfertigung auf besonderen Wunsch ist die Zahlung in Höhe von 1/3 
nach Eingang der Auftragsbestätigung, in Höhe eines weiteren Drittels 
sobald dem Besteller mitgeteilt ist, dass die Hauptteile versandbereit sind, 
und der Restbetrag innerhalb von 30 Tagen fällig. 
4. Von uns bestrittene oder nicht rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen 
berechtigen den Käufer weder zur Zurückhaltung noch zur Aufrechnung. 
5. Soweit uns nachträglich Umstände bekannt werden, aus denen sich eine 
wesentliche Vermögensverschlechterung beim Käufer ergibt und die 
unseren Zahlungsanspruch gefährden, sind wir berechtigt, ihn unabhängig 
von der Laufzeit gutgeschriebener Wechsel fällig zu stellen. Gerät der 
Käufer in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die Ware nach Setzung 
einer angemessenen Nachfrist zurückzunehmen. Wir können außerdem die 
Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung der gelieferten Ware 
untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. In jedem Fall 
können wir die Einziehungsermächtigung gemäß Ziffer IV/5 widerrufen und 
für noch ausstehende Lieferungen Vorauszahlungen oder Sicherheiten 
verlangen. Alle diese Rechtsfolgen kann der Käufer durch Zahlung oder 
durch Sicherheitsleistung in Höhe unseres gefährdeten Zahlungsanspruchs 
abwenden. 
 
III. Lieferfristen 
 
1. Lieferfristen und -termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der 
Liefergegenstand unseren Betrieb verlassen hat. 
Die Lieferfrist beginnt nicht vor Beibringung der vom Besteller zu 
beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang 
einer vereinbarten Anzahlung. 
3. Lieferfristen verlängern sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von 
Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt 
unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens des Lieferers 
liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder 
Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt 
auch, wenn die Umstände bei Unterlieferern eintreten. Derartige Umstände 
teilen wir dem Käufer mit. 
4. Falls wir in Verzug geraten, kann der Käufer nach Ablauf einer uns 
gesetzten angemessenen Nachfrist insoweit vom Vertrag zurücktreten, als 
die Ware bis zum Fristablauf nicht abgesandt ist. Bei bloßer Überschreitung 
des Liefertermins kann kein Verzugsschaden geltend gemacht werden. 
 
IV. Eigentumsvorbehalt 
 
1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur 
Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftig entstehenden oder 
bedingten Forderungen, z.B. aus sogenannten Akzeptantenwechseln. 
z. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im 
Sinne des Paragraphen 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die 
verarbeitende Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer IV/1. Bei 
Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit 
anderen Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen 
Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum 
Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum 
durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits 
jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der 
Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt 
sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte 
gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer IV/1. 
3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug 
ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die Forderungen aus der 
Weiterveräußerung gemäß den Ziffern IV/4 bis IV/6 auf uns übergehen. Zu 
anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. 
4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in 
demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die 
Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns 
verkauften Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der 
Weiterveräußerung nur in Höhe des Weiterveräußerungswertes der jeweils 
veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir 
Miteigentumsanteile gemäß Ziffer IV/2 haben, gilt die Abtretung der 
Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile. 
5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu 
unserem jederzeit zulässigen Widerruf einzuziehen. Auf unser Verlangen ist 
der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu 
unterrichten - sofern wir das nicht selbst tun - und uns die zur Einziehung 
erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.. 
6. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen durch Dritte muss der 
Käufer uns unverzüglich benachrichtigen. 
7. Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten 
Forderungen insgesamt um mehr als 10 v.H., sind wir auf Verlangen des 
Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl 

 

 
 
 
 
 
B. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur 
Sicherung übereignen. Über Verpfändungen sowie Beschlagnahmen oder 
sonstige Verfügungen durch dritte Hand sind wir unverzüglich zu 
unterrichten. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die 
Pfändung des Liefergegenstands durch uns gelten nicht als Rücktritt vom 
Vertrag, sofern nicht das Absonderungsgesetz Anwendung findet. 
 
V. Ausführung der Lieferungen 
 
1. Mit der Übergabe des Materials an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens 
jedoch mit Verlassen des Lagers oder-bei Streckengeschäften-des 
Lieferwerkes geht die Gefahr bei allen Geschäften auf den Käufer über. 
2. Wir sind zur Teillieferung in zumutbarem Umfang berechtigt. Bei 
Anfertigungsware sind Mehr-und Minderlieferungen bis zu 10 % der 
abgeschlossenen Menge zulässig. 
3. Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, die gesamte. Bestellmenge 
geschlossen herzustellen bzw. herstellen zu lassen. Etwaige 
Änderungswünsche können nach Erteilung des Auftrags nicht mehr 
berücksichtigt werden, es sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart 
wurde. Abruftermine und -mengen können, soweit keine festen 
Vereinbarungen getroffen wurden, nur im Rahmen unserer Lieferungs- oder 
Herstellungsmöglichkeiten eingehalten werden. 
Vl. Haftung für Mängel 
1. Bei berechtigter, unverzüglicher Mängelrüge nehmen wir mangelhafte Ware 
zurück und liefern an ihrer Stelle einwandfreie Ware. Statt dessen sind wir 
unter angemessener Wahrung der Interessen des Käufers berechtigt, 
nachzubessern. Beim Fehlschlagen von Nachbesserungen oder 
Ersatzlieferungen kann der Käufer Rückgängigmachung des Vertrages oder 
Herabsetzung der Vergütung verlangen. 
2. Solange der Käufer uns nicht Gelegenheit gibt, uns von dem Mangel zu 
überzeugen, er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder 
Proben davon nicht zur Verfügung stellt, kann er sich auf Mängel der Ware 
nicht berufen. 
3. Weiter Ansprüche sind nach Maßgabe des Abschnitts VII ausgeschlossen. 
Dies gilt insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an 
der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden). In Fällen des 
Fehlens zugesicherter Eigenschaften haften wir nur insoweit, als die 
Zusicherung den Zweck verfolgte, den Käufer gerade gegen die 
Eingetretenen Schäden abzusichern. Das Recht des Käufers bzw. Bestellers, 
Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt in allen Fällen vom Zeitpunkt 
der rechtzeitigen Rüge an in 6 Monaten, frühestens jedoch mit Ablauf der Gewährleistungsfrist. 
4. Für Schäden, die aufgrund ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, 
fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung, fehlerhafter oder nachlässiger 
Behandlung, ungeeigneter Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, 
mangelhafter Bauarbeiten, chemischer/elektrochemischer oder elektrischer 
Einflüsse zurückzuführen sind, wird keine Haftung übernommen. 
 
VII. Allgemeine Haftungsbegrenzung 
 
Soweit in diesen Bedingungen nichts Weitergehendes geregelt ist, haften wir auf 
Schadensersatz wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher 
Verpflichtungen nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Unsere Haftung 
umfaßt-außer bei Vorsatz- nicht solche Schäden, die bei dem konkreten Geschäft 
typischerweise nicht erwartet werden konnten oder für die der Käufer versichert 
ist oder üblicherweise versichert werden kann. 
IV. Eigentumsvorbehalt 
1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur 
Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftig entstehenden oder 
bedingten Forderungen, z.B. aus sogenannten Akzeptantenwechseln. 
z. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im 
Sinne des Paragraphen 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die 
verarbeitende Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer IV/1. Bei 
Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit 
anderen Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen 
Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum 
Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum 
durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits 
jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der 
Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt 
sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte 
gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Ziffer IV/1. 
3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug 
ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die Forderungen aus der 
Weiterveräußerung gemäß den Ziffern IV/4 bis IV/6 auf uns übergehen. Zu 
anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. 
4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in 
demselben Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die 
Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns 
verkauften Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der 
Weiterveräußerung nur in Höhe des Weiterveräußerungswertes der jeweils 
veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir 
Miteigentumsanteile gemäß Ziffer IV/2 haben, gilt die Abtretung der 
Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile. 
 
VIII. Urheberrechte 
 
1. An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen 
behalten wir uns das Eigentums-und Urheberrecht vor. Die Unterlagen sind 
auf Verlagen zurückzugeben. 
2. Sofern wir Gegenstände nach vom Käufer übergebenen Zeichnungen, 
Modellen, Mustern oder sonstigen Unterlagen geliefert haben, übernimmt 
dieser die Gewähr dafür, dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. 
Untersagen uns Dritte unter Berufung auf Schutzrechte insbesondere die 
Herstellung und die Lieferung derartiger Gegenstände, sind wir - ohne zur 
Prüfung der Rechtslage verpflichtet zu sein- berechtigt, insoweit jede 
weitere Tätigkeit einzustellen und bei Verschulden des Käufers 
Schadensersatz zu verlangen. Der Käufer verpflichtet sich außerdem, uns 
von allen damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter 
unverzüglich freizustellen. 
 
IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand 
 
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist München, wenn der Vertragspartner 
Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlichrechtliches Sondervermögen ist. Wir können den Käufer auch an 
seinem Gerichtsstand verklagen. 
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Einschluss der Haager Kaufsrechtsübereinkommen.
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